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VILLMERGEN

Brand in
Asylbewerberunterkunft
In der Nacht auf gestern brach in der

Asylbewerberunterkunft ein Brand

aus. Die Feuerwehr Rietenberg brach-

te die Situation schnell unter Kontrol-

le. Die rund 50 Asylbewerber brachten

sich selbst in Sicherheit und blieben

unverletzt. Die Brandursache ist noch

unklar. Der Sachschaden dürfte meh-

rere 10 000 Franken betragen. (AZ)

HYPOTHEKARBANK LENZBURG

Jahresergebnis mit 21,2
Millionen Franken Gewinn
Die Hypothekarbank Lenzburg AG

schliesst 2014 mit einem Gewinn von

21, 2 Millionen Franken (–0,9 Prozent

gegenüber 2013) ab. Die Bilanzsum-

me (+3,2 Prozent) beträgt 4,5 Milliar-

den Franken. Das Wachstum basiert

auf einem Kundengelder-Anstieg auf

3,6 Milliarden Franken. Damit sind 96

Prozent der Ausleihungen durch Kun-

dengelder finanziert. (AZ)

ABSTIMMUNG 8. MÄRZ

Ja der Handelskammer
zur Leistungsanalyse
Der Vorstand der Aargauischen Indus-

trie- und Handelskammer (AIHK) sagt

einstimmig Ja zur Leistungsanalyse.

Die Kantonsausgaben seien in den

letzten Jahren deutlich stärker ge-

wachsen als BIP und Staatseinnah-

men. Es sei richtig, mit der Leistungs-

analyse Gegensteuer zu geben. (AZ)

NACHRICHTEN

ir dürfen davon ausge-
hen, dass sich der Aargau
heute ziemlich stark in
Richtung Deutschland

entleert. Wer auch nur eine kleine
Ahnung von kostenbewusstem Konsum-
verhalten hat, der ist jetzt unterwegs
oder bereits in den Einkaufszentren
ennet dem Rhein angekommen. Den
Stau an der Grenze und in den Zentren
nehmen wir gerne in Kauf; mehr noch –
das Warten im Stau steigert die Vorfreu-
de auf das unverschämt günstige Kauf-

vergnügen. Der Nationalbank sei Dank!
Wir sind doch wirklich alles Glückspilze:
Wir erhalten heute fürs gleiche Geld
rund 20 Prozent mehr von allem als
noch am Mittwoch.

Wir müssen dazu nur nach Deutschland
fahren. Selber schuld, wer sich das ent-
gehen lässt. Es empfiehlt sich auch, von
allem ein bisschen mehr zu kaufen. Was
man hat, das hat man. Die zweite Wohn-
wand auf Vorrat lässt sich bequem im
Keller lagern. Oder in der Garage. Denn
bei der Nationalbank weiss man ja nie –
vielleicht ändert sie die Geldpolitik
schon bald wieder – diesmal in die an-
dere Richtung. Den Bedauernswerten,
die heute im Aargau bleiben wollen
oder müssen, bleibt immerhin ein
schwacher Trost. Sie werden in Ruhe
posten können, nirgends warten müs-
sen und überall freie Parkplätze finden.

Die meisten von uns – egal, ob heute in
Deutschland unterwegs oder nicht – ha-
ben auch bereits den Kampf am Banco-
maten hinter sich gebracht. Wer es aller-
dings bisher nicht geschafft hat, sich an
einem Bancomaten mit günstigen Euro
einzudecken – egal, ob sie gebraucht
werden oder nicht –, wird es im Leben
niemals zu einem gewissen Wohlstand
bringen. Ja, wer so leichtfertig auf leich-
tes Geld verzichtet, muss als finanziell
grobfahrlässig eingestuft werden. Damit
erweist sich der Entscheid der National-
bank auch als veritabler Charaktertest.
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Entleerter Aargau

von Jörg Meier

Schweiss, Fleiss und mit etwas Glück ein Preis: Das ist der
School Dance Award. Für die rund 450 Teilnehmer aus dem Kanton Aar-
gau war es gestern Freitagnachmittag vor allem Schweiss und offensicht-
lich Spass. Abgeräumt hat die Tanzgruppe «21st Century Army» aus Muri
(Bild). Die Tänzerinnen und ihr Tänzer schafften es auf den zweiten Po-
destplatz der Kategorie Sek I. Damit sind sie eine Runde weiter und tre-
ten am 20. März 2015 am Finale in Lausen BL gegen die Konkurrenz aus

Bern, Basel-Stadt und Baselland an. Auf die Sieger wartet ein Pokal. Den
Erstplatzierten in der Kategorie Sek II, dem Team «kEINSTEIN» der Alten
Kanti Aarau, gebührt zudem die Ehre, an der Aargauer Sport-Gala Ende
Februar vor grossem Publikum zu tanzen. Der School Dance Award soll
Körperbewusstsein und Freude an Bewegung fördern. Zur siebten Aus-
gabe hatten sich 22 Teams aus dem Kanton angemeldet. (Ein Video fin-
den Sie online) FOTO: SANDRA ARDIZZONE 

Mehrfach hatte er pornografische Bildauf-
nahmen, die sexuelle Handlungen mit Kin-
dern zeigen, hergestellt, heruntergeladen,
abgespeichert, angeboten und zugänglich ge-
macht. Mehrere hundert Filme und rund 80
Bilder wurden auf seinem Computer sicher-
gestellt. Er tauschte das Material über ein
Netzwerk aus. Gestern stand der 22-Jährige
aus dem Kanton Bern vor dem Bezirksge-
richt Zofingen. Der schwerste Vorwurf: Er
hatte Kinder unter 16 Jahren zu sexuellen
Handlungen verleitet und miteinbezogen. So
entblösste sich ein homosexuelles Opfer in
einem Videochat, nachdem der Beschuldigte
mitteilte, dass er es begehre. Der ebenfalls
homosexuelle Beschuldigte legte sich eine
Zweitidentität von einer gut aussehenden
jungen Frau an, die auf der Suche nach einer
Sexaffäre sei. Mit seiner Zweitidentität ani-
mierte der Beschuldigte mehrere heterose-
xuelle männliche Opfer und forderte sie auf,
Nacktfotos zu senden. Er drohte ihnen mit

der Veröffentlichung des Bildmaterials, wenn
sie nicht noch weitere Bilder zustellten, oder
er zwang sie zu Sex. In zwei Fällen traf sich
der Beschuldigte mit den Opfern. Eines da-
von ist im Bezirk Zofingen wohnhaft. Dieses
Opfer sah aus Angst vor Repressalien keinen
anderen Ausweg, weshalb es am Wohnort
des Opfers zu Zungenküssen und gegenseiti-
gem Oralverkehr gekommen ist, obwohl das
Opfer nicht auf Männer steht. Auch beim
Treffen mit einem anderen Betroffenen ist es
gegen den Willen des Opfers zum Sex gekom-
men. «Ich habe in meiner eigenen Welt ge-
lebt», so der Beschuldigte vor Gericht. Zwei-
mal brach er die Lehre ab, zudem litt er unter
psychischen Problemen. Heute schäme er
sich extrem für das, was er getan habe. Seit
rund 14 Monaten ist der grundsätzlich gestän-
dige Täter im vorzeitigen Massnahmenvollzug
und absolviert eine Therapie.

«Die Macht über die Jugendlichen gab
ihm Befriedigung», sagte Staatsanwältin
Monika Althaus. Er habe sehr perfide und
berechnend gehandelt. «Die Opfer konnten

nicht einfach aussteigen», betonte sie. Für
das Erstellen seiner Zweitidentität habe er
viel Zeit in Kauf genommen, das Vorgehen
weise einen hohen Planungsgrad auf. Die
Staatsanwaltschaft forderte schliesslich ei-
ne unbedingte Freiheitsstrafe von sieben
Jahren. Darin, dass der Vollzug zugunsten
einer stationären Massnahme aufzuschie-
ben sei, waren sich sowohl die Staatsan-
waltschaft als auch die Verteidigung einig.
Ansonsten beantragte der Verteidiger eine
Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren, in vereinzel-
ten Punkten Freispruch.

Das Gericht verurteilte den 22-Jährigen
zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von
fünfeinhalb Jahren, wobei der Vollzug zu-
gunsten einer stationären Massnahme auf-
geschoben wird. Einem der Opfer muss
der Täter zudem 1000 Franken Genugtu-
ung bezahlen. Gerichtspräsidentin Kathrin
Jacober hielt schliesslich bei der Urteilsbe-
gründung fest: «Der Beschuldigte handelte
aus purem Egoismus. Es ging auch nie dar-
um, eine Beziehung aufzubauen.»

Prozess Ein Mann stand wegen Pornografie und sexueller Handlungen mit Kindern vor Gericht

«Aus purem Egoismus gehandelt»
VON KATRIN FREIBURGHAUS «Die Macht über die

Jugendlichen gab
ihm Befriedigung.»
Monika Althaus
Staatsanwältin

Die Aargauer Regierung unterstützt
laut Mitteilung die Stossrichtung des
Gesetzesentwurfs des Bundesrats zur
Unternehmenssteuerreform III. Die Re-
form sei notwendig, um die Standortat-
traktivität für die Unternehmen auf-
rechtzuerhalten. Auf zahlreiche Mass-

nahmen, die nicht zielgerichtet seien
und unnötige Mindereinnahmen bräch-
ten, soll aber verzichtet werden. Mit
der Reform sollen die international
nicht mehr anerkannten Steuermodelle
aufgehoben werden. Und mit einem
Massnahmenpaket sollen die Attraktivi-
tät des Schweizer Steuersystems gesi-
chert und die notwendigen Einnahmen
der öffentlichen Hand erhalten bleiben.

Beschränkung auf Kernpunkte
Die Schaffung einer Lizenzbox (tiefe-

re Besteuerung von Erträgen, die auf ei-
gene Innovationen zurückgehen) und

unter einschränkenden Bedingungen
auch die Einführung einer zinsbereinig-
ten Gewinnsteuer (Steuerabzug auf ho-
hem Eigenkapital) stellen aus Sicht der
Regierung geeignete Massnahmen dar,
um die Ziele der Reform zu erreichen.
Der Regierungsrat fordert vom Bund
aber, nur steuerliche Massnahmen auf-
zunehmen, die zur Zielerreichung er-
forderlich sind. Weiterführende Anlie-
gen und Ideen seien wegzulassen, etwa
die Änderung des Beteiligungsabzugs,
die Ausdehnung des Teilbesteuerungs-
verfahrens auf Streubesitz, die unbe-
grenzte Verlustverrechnung etc.

Bund soll 60 Prozent zahlen
Der Bund hat zugesichert, die Hälfte

der Reformkosten zu tragen. Der Aar-
gau verlangt aber – wie die Konferenz
der Kantonsregierungen und die Fi-
nanzdirektorenkonferenz – eine Beteili-
gung von 60 Prozent. Anders als in der
Gesetzesvorlage vorgesehen, beantragt
der Aargau zudem, dass die Ausgleichs-
zahlungen an die Kantone teilweise ge-
mäss Bevölkerungsanteil ausgerichtet
werden. Die finanziellen Auswirkungen
der Reform auf Kanton und Gemeinden
liessen sich heute nur schwer abschät-
zen, schreibt die Regierung. (MKU)

Unternehmenssteuerre-
form III Der Aargau ist mit
der Stossrichtung der Reform
einverstanden, hat aber viele
Änderungsbegehren.

Bund soll grösseren Anteil bezahlen
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